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Luxushandy zum Schnäppchen-Preis ersteigert?

Der Käufer fordert Schadenersatz, weil es kein Original-Vertu-Handy war

Auf der Internetplattform eBay bot Frau X ein Luxushandy der Marke Vertu an ("Vertu
Weiß Gold"). Zumindest behauptete sie das in der Beschreibung des Angebots: "Hallo
an alle Liebhaber von Vertu: Ihr bietet auf ein fast neues Handy (wurde nur zum
ausprobieren ausgepackt) Hatte 2 ersteigert und mich für das gelb goldene
entschieden". Einen Mindestpreis legte Frau X nicht fest, Startpreis war 1 Euro. Herr Y
bot mit und erhielt den Zuschlag für 782 Euro.

Doch das Handy wollte er nicht haben. Es handle sich um ein Plagiat, erklärte er, ein
Original der Firma Vertu koste 24.000 Euro. Da Frau X ihm trotz gültigen Kaufvertrags
zum vereinbarten Kaufpreis von 782 Euro kein Original geliefert habe, stehe ihm
Schadenersatz zu (24.000 Euro minus 782 Euro = 23.218 Euro). Herr Y verklagte die
Anbieterin auf Zahlung dieser Summe.

Das Oberlandesgericht Saarbrücken (OLG) wies die Klage unter anderem mit folgender
Begründung ab: Die Vertragspartner hätten bei diesem Geschäft keineswegs
vereinbart, dass das Mobiltelefon ein Originalexemplar der Marke Vertu sein müsse.
Dagegen spreche vor allem der von der Anbieterin gewählte Startpreis der Auktion von
1 Euro. Also könne der Käufer aus dem "Mangel", dass das Handy eine Kopie sei, keine
Rechte ableiten.

Der Bundesgerichtshof fand diese Argumentation nicht überzeugend (VIII ZR 244/10).
Der Startpreis sage bei einer Internetauktion über den Wert des angebotenen
Gegenstands überhaupt nichts aus. Der erzielbare Preis sei vom Startpreis unabhängig.
Er werde aus den Maximalgeboten der Interessenten gebildet, so dass auch Artikel mit
einem sehr geringen Startpreis einen hohen Endpreis erzielen könnten —
vorausgesetzt, mehrere Bieter seien bereit, hohe Beträge dafür zu zahlen.

Daher liege das OLG auch daneben, wenn es Herrn Y vorhalte, er habe grob fahrlässig
ignoriert, dass das Mobiltelefon bei diesem Startpreis nicht echt sein könne. Die
Bundesrichter verwiesen den Rechtsstreit an das OLG zurück: Es müsse sich nochmals
mit dem Fall befassen und beurteilen, ob das Angebot von Frau X aus Sicht eines
verständigen Bieters "ein Originalgerät der Marke Vertu zum Gegenstand hatte".
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